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Nr.7S/09 

BEKANNT­
der Stadt 

ErftstadtMACHUNG 
1. Vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 56, E.-Köttingen, 

Notweg; 

Bekanntmachung der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 

BauGB 


Die Stadt Erftstadt beabsichtigt, den rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 56, E.-Köttingen, 
Notweg, nördlich der Straße nNotwegn im vereinfachten Verfahren gem. § 13 BauGB zu 
ändern. 

Mit der Planänderung soll die planungsrechtliche Voraussetzung für die Errichtung einer 
Versickerungsmulde geschaffen werden. Die Firma May Holding GmbH & Co. KG plant 
südlich des Notweges und zwischen dem Fuchsweg und der bestehenden Halle (P) den 
Neubau einer zusätzlichen Lagerhalle (Halle T). Das auf der Dachfläche der bestehenden 
Halle P anfallende Regenwasser wird derzeit über einen Versickerungsgraben im Bereich 
der geplanten Halle T versickert. Das Niederschlagswasser von beiden Hallen soll zukünftig 
in einem Versickerungsbecken nördlich des Notweges (Flur 1, Flurstück 120) dem 
Grundwasser zugeführt werden. 

Die vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 56, E.-Köttingen, Notweg, liegt gemäß 
§ 3 (2) Baugesetzbuch (BauGB) mit der Begründung in der Zeit vom ~~- Jo. '100'3 bis 
einschließlich a. A•J.{ .J.Cl?~ zu jedermanns Einsicht im Rathaus Erftstadt-Liblar, Holzdamm 10, 
Umwelt- und Planungsamt, 3. Etage, Zimmer 325, zu folgenden Zeiten 

morgens: montags bis freitags von 8.00 bis 12.00 Uhr 
nachmittags: montags, dienstags u. mittwochs von 12.30 bis 16.30 Uhr sowie 

donnerstags von 12.30 bis 17.00 Uhr 

öffentlich aus. 

Stellungnahmen können während der Offenlegungsfrist bei der Stadt Erftstadt, Umwelt- und 
Planungsamt, schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben werden. Es wird darauf hinge­
wiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene StAIIIJ!'lg!'lahmen bel der ge~ch'~$$f3$$:.:r.g :.:;-:­
berücksichtigt bleiben können. 
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ANLAGEPLAN der 1. Vereinfachten Änderung 
Bebauungsplan Nr. 56, Erftstadt-Köttingen, Notweg 
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